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Gemeinde Auenwald  
 

Bebauungsplan „Stockrain II – 1. Änderung“ 
 
 

Eingegangene Anregungen anlässlich der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange von 10.08.2018 
bis 11.09.2018  
 
 

Anregung von Eingang 

1. Gemeinde Althütte 16.08.2018 

2. Stadt Murrhardt 16.08.2018 

3. Stadtwerke Backnang GmbH 17.08.2018 

4. Handwerkskammer Region Stuttgart 23.08.2018 

5. Landesnaturschutzverband BW (LNV) 25.08.2018 

6. Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) 23.08.2018 

7. Verband Region Stuttgart 23.08.2018 

8. Unitymedia BW GmbH 28.08.2018 

9. Landratsamt Rems-Murr-Kreis 10.09.2018 

10. Deutsche Telekom Technik GmbH 13.09.2018 

11. Syna GmbH 03.09.2018 

12. Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 

04.09.2018 

13. Regierungspräsidium Stuttgart 05.09.2018 

14. Stadt Backnang 31.08.2018 
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15. Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR 10.09.2018 

16. Privat R.W. 04.09.2018 

17. Privat G.S. 11.09.2018 

18. Private Stellungnahmen 10.09.2018 
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Anregungen von Inhalt der Anregung 
Stellungnahme der Verwal-
tung bzw. Beschlussvor-
schlag 

1. Gemeinde Althütte 
vom 14.08.2018 

Die Gemeinde Althütte bedankt sich für die Beteiligung in dem o.g. Bebauungsplanverfahren. 
Es werden keine Anregungen oder Stellungnahmen vorgetragen. 
Die zugesandten Planunterlagen werden zu unserer Entlastung zurückgesandt. 

Kenntnisnahme. 

2. Stadt Murrhardt 
vom 13.08.2018 

Wir danken für Ihr Schreiben vom 07.08.2018 und die damit verbundene Anhörung der berühr-
ten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. 
Nach Durchsicht der Unterlagen können wir Ihnen mitteilen, dass die Belange der Stadt Murr-
hardt durch Ihre Planung nicht tangiert sind und somit keine Bedenken bestehen. 

Kenntnisnahme. 

3. Stadtwerke Backnang 
GmbH 
vom 14.08.2018 

Die Versorgungsleitungen Gas der Stadtwerke Backnang GmbH liegen in den Straßen „Im 
Stockrain“ und „Lugstraße“ vor. 
Die Versorgung des geplanten Baugebiets „Stockrain II – 1 .Änderung“ mit Erdgas ist möglich. 

 

Kenntnisnahme. 

4. Handwerkskammer Region 
Stuttgart 
vom 20.08.2018 

Zu diesem Bebauungsplan haben wir keine Bedenken oder Anregungen. Kenntnisnahme. 



Seite 4 von 36 

 

5. Landesnaturschutzverband 
BW (LNV) 
vom 24.08.2018 

Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 07.08.2018 und die Zusendung der Unterlagen mit der Mög-
lichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme. Auch die naturschutzrechtliche Eingriffs-
Ausgleichsbewertung inklusive der Habitatpotentialanalyse vom 09.07.2018 des Büros roos-
plan, Backnang liegt uns zwischenzeitlich vor. 
 
Der vorgelegte Entwurf des Bebauungsplans „Stockrain II – 1. Änderung“ wird von uns mit 
folgenden Begründungen abgelehnt: 
 
1. Habitatpotentialanalyse des Büros roosplan 
 
a) Vögel: 
Zur Erfassung von Vögel wurde lediglich die eine    dokumentiert. Dies ist unseres Erachtens 
nicht ausreichend. Für die Erfassung der Brutvogelvorkommen ist die Revierkartierungsmetho-
de gemäß den Methodenstandards von SÜDBECK et al. (2005) anzuwenden. Es sind min-
destens sechs Begehungen während des Untersuchungszeitraums erforderlich.  Alle Unter-
suchungen werden gemäß den artenspezifischen Empfehlungen in SÜDBECK et al (2005) und 
zu geeigneten Jahres- und Tageszeiten sowie unter geeigneten Witterungsbedingungen 
durchgeführt. 
Erfassungstage und –zeiten sowie die zum jeweiligen Zeitpunkt vorherrschenden Witterungs-
verhältnissen werden tabellarisch dokumentiert. In der Regel erfolgen die Erfassungen von 
Ende März bis Mitte Juli. 
 
Aufgrund der im Untersuchungsraum befindlichen Strukturen mit sechs alten – ökologisch 
wertvollen – Apfelbäumen diversen Baumhöhlen liegt es auf der Hand, dass wesentlich mehr 
geschützte Vogelarten vorkommen. 
Anwohner des Gebiets „Stockrain“ berichten, dass neben den beiden aufgenommenen Arten 
Amsel und Hausrotschwanz unter anderem noch Grünspecht, Goldammer (Vorwarnliste), 
Gartenrotschwanz (Vorwarnliste), Meisen und Elstern im Untersuchungsgebiet vorkom-
men. 
 
Wir fordern, dass eine vollständige Untersuchung der Vögel nach den Methodenstan-
dards von SÜDBECK et al. (2005) durchgeführt wird. 
 
b) Fledermäuse 
Aus der Habitatpotentialanalyse des Büros roosplan geht nicht hervor, nach welcher Methode 
„genauere Untersuchungen“ über mögliche Fledermausvorkommen durchgeführt wurden. Alle 
Fledermausarten sind nach § 44 Bundesnaturschutzgesetzt (BNatschG) streng geschützt. Das 
heißt, dass auch Ruhestätten nicht zerstört werden dürfen. 
Dies ist aber erfolgt. Die Höhlen der Apfelbäume wurden bereits vor dem 08.08.2018 ver-
schlossen. Wir bitten um Mitteilung, wann und auf welche Veranlassung hin dies erfolgte. Der 
„Bauschaum“ wurde am 09.08. aus den Baumhöhlen entfernt.  
 
Wir fordern, dass weitere Untersuchungen zu den Fledermäusen erfolgen. Datum, Uhr-

a) Vögel:  
Im Jahr 2019 wurden sechs zu-
sätzliche Begehungen zur Avifau-
na durchgeführt, die im Ab-
schlussbericht zur artenschutz-
rechtlichen Prüfung beschrieben 
werden. Außer der Kohlmeise 
wurde kein Brutvogel innerhalb 
des Geltungsbereichs festgestellt. 
Das Plangebiet ist aufgrund seiner 
geringen Größe und der starken 
Beeinflussung durch die übergrei-
fende Nutzung der umgebenden 
Hausgärten als Nahrungshabitat 
von untergeordneter Bedeutung. 
Unter Berücksichtigung geeigneter 
Vermeidungs- und Ausgleichs-
maßnahmen ist mit keiner Beein-
trächtigung zu rechnen und Ver-
botstatbestände nach § 44 
BNatSchG können vermieden 
werden. 
 
b) Fledermäuse:  
Im Jahr 2019 wurden zwei Detek-
torbegehungen durchgeführt, die 
im Abschlussbericht zur arten-
schutzrechtlichen Prüfung be-
schrieben werden. Es wurde nur 
eine geringe Fledermausaktivität 
im Geltungsbereich festgestellt. 
Zwerg- und Rauhautfledermaus 
nutzen hauptsächlich die im Nor-
den angrenzenden Gärten zur 
Jagd und stoßen nur teilweise in 
den Geltungsbereich vor. Generell 
sind die beiden Baumhöhlen in 
dem Geltungsbereich wenig ge-
eignet, da die Aushöhlung kaum 
nach oben ausgeprägt ist. Zudem 
kann die Witterung gut in die Höh-
lensysteme eindringen. Unter Be-
rücksichtigung geeigneter Vermei-
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zeit, Temperatur und Witterung sind zu dokumentieren. 
Notwendige CEF-Maßnahmen sind vor der Umsetzung des B-Plans durchzuführen. 
 
c) Reptilien: 
Zu den Reptilien wurden offensichtlich keine genaueren Untersuchungen durchgeführt.  
Durch die im Untersuchungsraum vorhandenen Strukturen (Natursteinmauer) ist mit einem 
Vorkommen von Reptilien zu rechnen. 
Am 09.08.2018 wurde von einem Anwohner das beigefügte Bild einer Eidechse im Untersu-
chungsgebiet aufgenommen. Fachleute, denen die Bilder vorgelegt worden sind, waren unsi-
cher, ob es sich um eine Zaun- oder Mauereidechse handelt. Beide Arten sind nach § 44 
BNatschG streng geschützt. 
 
Da zu dieser Artengruppe nur eine Begehung vorgenommen wurde, fordern wir weitere 
Untersuchungen. Auch hierzu sind Datum, Temperatur und Witterung der Begehung zu do-
kumentieren. 
 
2. Biotopverbund: 
Durch eine Bebauung nach dem B-Plan „Stockrain II“ wird der Biotopverbund von dem ober-
halb des vorgesehenen Baugebiets vorhandenen Streuobstgebiet mit dem vorhandenen 
Streuobstgebiet empfindlich gestört. 
Wir fordern, dass zum Biotopverbund noch vertiefende Untersuchungen durchgeführt 
werden. 
 
3. Klima: 
Im Rahmen des B-Plans „Lugstraße“ wurden vom Büro Heitzmann am 08.10.2010 Untersu-
chungen zum Geländeklima (Kaltrauchversuche) vorgenommen. Untersucht wurde, inwieweit 
Frisch- und Kaltluft von Norden her über die unbebaute Fläche in die Siedlung einströmt. Die 
damaligen Untersuchungen haben zu dem Ergebnis geführt, dass Auswirkungen des Eingriffs 
durch diesen B-Plan auf den Frisch- und Kaltluftstrom als gering einzustufen sind. 
Durch die Bebauung gemäß dem B-Plan „Stockrain II“ wird der Frisch- und Kaltluftstrom jedoch 
endgültig unterbrochen. 
 
Wir fordern Untersuchungen inwieweit die Unterbrechung des Frisch- und Kaltluftstro-
mes Auswirkungen auf den Siedlungsbereich hat. 
Der Erhalt von Frischluftströmen ist im Hinblick auf steigende Durchschnittstemperaturen in der 
Zukunft sehr bedeutend. 
 
4. Ausgleichsmaßnahmen I: 
Im Bebauungsplan „Stockrain“ – rechtskräftig seit dem 08.01.1998 – wurde im Gebiet des B-
Plans „Stockrain II“ der Erhalt und das Anpflanzen einer Obstwiese als Ausgleichsmaßnahme 
vorgesehen. Dieses im B-Plan „Stockrain“ festgeschriebene Pflanzgebot 2 wurde nicht umge-
setzt. 
Wir fordern, dass das Pflanzgebot vollständig durchgeführt wird. 

dungs- und Ausgleichsmaßnah-
men ist mit keiner Beeinträchti-
gung zu rechnen und Verbotstat-
bestände nach § 44 BNatSchG 
können vermieden werden. 
 
 
c) Reptilien: 
Im Jahr 2019 wurden sechs Be-
gehungen während der Aktivitäts-
zeit von Reptilien durchgeführt, die 
im Abschlussbericht zur arten-
schutzrechtlichen Prüfung be-
schrieben werden. Trotz intensiver 
Nachsuche wurden keine Tiere 
festgestellt. Insgesamt ist dem 
Geltungsbereich lediglich eine 
geringe Eignung als Habitat für 
Reptilien zuzusprechen. Es ist 
jedoch nicht auszuschließen, dass 
streng und besonders geschützte 
Eidechsen, insbesondere Jungtie-
re, aus dem Umfeld einwandern 
und kurzzeitig Strukturen inner-
halb des Geltungsbereichs nutzen. 
Unter Berücksichtigung geeigneter 
Vermeidungs- und Ausgleichs-
maßnahmen ist mit keiner Beein-
trächtigung zu rechnen und Ver-
botstat-bestände nach § 44 
BNatSchG können vermieden 
werden. 
 
2. Biotopverbund: Der Geltungs-
bereich des Bebauungsplans liegt 
außerhalb des landesweiten Bio-
topverbunds für trockene, feuchte 
und mittlere Standorte. Eine Rele-
vanz vor dem Hintergrund des 
Biotopverbunds ist insbesondere 
durch die geringe Fläche des Gel-
tungsbereichs des Bebauungs-
plans gegeben. 
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5a Ausgleichsmaßnahmen II: 
Als externe Ausgleichsmaßnahme für die Bebauung „Stockrain II“ werden bereits durchgeführ-
te Maßnahmen aus dem kommunalen Ökokonto verrechnet. 
Unseres Erachtens darf bei den vorgenommenen Sanierungen von Mauerabschnitten nicht die 
vollständig errechnete Ökopunktezahl angerechnet werden. Beide Mauerabschnitte grenzen an 
eine Straße. Kann es sein, dass es sich bei den vorgenommenen Maßnahmen auch um Siche-
rungsmaßnahmen für die Straße gehandelt hat, die ohnehin durchgeführt werden musste und 
deshalb für die Berechnung der Ökopunkte nicht herangezogen werden dürfen? Inwieweit be-
einflusst die unmittelbare Nähe zur Straße das Leben von Reptilien an und in der Mauer? 
 
5b Diese Ausgleichsmaßnahmen wurden nach Angaben des Büros roosplan mit der unteren 
Naturschutzbehörde beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis abgestimmt. 
Wir bitten Sie, uns das mit dem Landratsamt abgestimmte Sanierungskonzept zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

 

 
3. Klima: Zur Beurteilung des 
Durchlüftungs- und Abkühlungs-
vorgangs innerhalb des Plange-
biets wurde am 05.07.2019 ein 
Kaltrauchversuch durchgeführt. 
Dieses Verfahren wird unter ande-
rem auch von der Stadt Stuttgart 
zur Überprüfung von Kaltluftflüs-
sen für die Stadtplanung ange-
wandt. Das Verfahren hat nichts 
mit der Größe des Siedlungsge-
biets zu tun. Ein Kaltluftabfluss 
über die Streuobstwiesen inner-
halb des Geltungsbereichs konnte 
nicht festgestellt werden. Der Ab-
fluss erfolgte in erster Linie über 
die Straße „Im Stockrain“ und die 
Lugstraße. Von einer Unterbre-
chung des Kaltluftstroms durch die 
Neubebauung kann nicht ausge-
gangen werden, da die nördlich 
gelegenen Kaltluftproduktionsflä-
chen so mächtig sind, dass die 
bestehenden Wohnflächen weiter-
hin ausreichend mit Frisch- und 
Kaltluft versorgt werden. 
 
4. Ausgleichsmaßnahme I: Die-
se Festsetzung wurde in der Bi-
lanzierung des Bestands berück-
sichtigt. Zum Ausgleich des Defi-
zits wurde die vorgezogene exter-
ne Ausgleichsmaßnahme „Sanie-
rung von Trockenmauern – Ab-
schnitt 4 und 12“ auf dem Ebers-
berg der Gemeinde Auenwald 
herangezogen. Damit ist der na-
turschutzrechtliche Ausgleich er-
bracht. 
 
5a Ausgleichsmaßnahme II: Für 
die Anrechnung der Ökopunkte für 
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die Maßnahmen wurde der Her-
stellungskostenansatz herangezo-
gen, bei dem für 1 € Maßnahmen-
kosten 4 Ökopunkte generiert 
werden. Dies erfolgte in Abspra-
che mit der UNB vom Landratsamt 
Rems-Murr-Kreis. Die Straße ent-
lang der Mauerabschnitte ist nicht 
stark befahren und das Risiko für 
Reptilien an und in der Mauer hat 
sich durch die Sanierung nicht 
erhöht. Durch die Instandsetzung 
wurde der Lebensraum auch für 
andere mauerbewohnenden Tiere 
(z.B. Insekten) und Pflanzen stark 
aufgewertet. 
 
5b Ausgleichsmaßnahme II: Das 
Konzept kann zur Verfügung ge-
stellt werden.  
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6. Verkehrs- und Tarifver-
bund Stuttgart GmbH 
(VVS) 
vom 23.08.2018 

Gegen den o.g. Bebauungsplan erheben wir keine Einwände. Kenntnisnahme. 

7. Verband Region Stuttgart 
vom 23.08.2018 

Stellungnahme des Verbands Region Stuttgart zum Bebauungsplan „Stockrain II – 1. 
Änderung“ in Auenwald-Unterbrüden, gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
Ihr Schreiben vom 07.08.2018, Ihr Zeichen: 60-il 614.14; 621.41 
 
Vielen Dank für die Beteiligung am oben genannten Bebauungsplanverfahren, zu dem folgen-
de Stellungnahme abgegeben wird: 
Der Planung stehen regionalplanerische Ziele nicht entgegen. 
 
Im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange möchten wir Sie bitten, uns das 
Anschreiben und die digitalen Planunterlagen unter planung@region-stuttgart.org zukommen 
zu lassen. Dafür vielen Dank im Voraus. 

 
 
 
 
 
 
 
Am 27.08.2018 digital verschickt. 

mailto:planung@region-stuttgart.org
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8. Unitymedia BW GmbH 
vom 28.08.2018 

Vielen Dank für die Information. 
Gegen die o.a. Planung haben wir keine Einwände. 
Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere 
oben stehende Vorgangsnummer an. 

Kenntnisnahme. 

9. Landratsamt Rems-Murr-
Kreis 
vom 10.09.2018 

Beteiligung am Bebauungsplanverfahren 
„Stockrain II – 1. Änderung“ 
Fristablauf für die Stellungnahme am 11.09.2018 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
zu o.g. Verfahren wird wie folgt Stellung genommen: 
Am Verfahren wurden die Ämter  
Kommunalamt 
Umweltschutz 
beteiligt. 
 
Aufgrund der Fachbehördenbeteiligung liegen der Geschäftsstelle für Genehmigungs- und 
Planverfahren folgende Informationen vor: 
 
1. Kommunalamt 
Es ist von der Gemeinde im Hinblick auf das Erschließungsbeitragsrecht zu prüfen, ob eine 
endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen (Im Stockrain und Lugstraße) im Sinne des 
Erschließungsbeitragsrechts bereits vorliegt. Weiter ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich, 
wie die Wasserversorgung der Grundstücke ermöglicht werden soll. Der Hinweis zur Entwäs-
serung auf S. 5, Pkt. 3.2 setzt lediglich eine individuelle Prüfung der Entwässerung der Grund-
stücke voraus. 
 
2. Amt für Umweltschutz 
Die Obstbäume im Planbereich weisen zahlreiche Höhlungen auf. Die naturschutzrechtlichen 
Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten sind 
grundsätzlich zu beachten, insbesondere die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände (Zu-
griffsverbote nach § 44 BNatSchG). Wird das Vorkommen gesetzlich geschützter Arten oder 
deren Lebensstätte bekannt, bzw. ist zu erwarten, dass durch die Planung oder im Rahmen der 
konkreten Umsetzung artenschutzrechtliche Belange betroffen sind, ist in einer artenschutz-
rechtlichen Prüfung zu ermitteln, ob ggf. Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG gegen sind 
(Anlage: 3-Stufen-Modell zu den Anforderungen des Artenschutzes). 
 
Die Rodungszeit von 1. Oktober bis 1. März ist einzuhalten. 
 
Für Rückfragen steht zur Verfügung Herr Wegst, Tel. 07151 – 501 2379 
 
Immissionsschutz 
Es bestehen keine Bedenken. 
 

2. Amt für Umweltschutz: Für 
den Geltungsbereich und die nä-
here Umgebung wurde eine Ana-
lyse der Habitatstrukturen durch-
geführt, um eine Einschätzung 
möglicher artenschutzrechtlicher 
Konflikte zu erhalten. Das Gebiet 
wurde in erster Linie für Vögel und 
Fledermäuse als geeignet bewer-
tet. Im Jahr 2019 wurden weitere 
vertiefte Untersuchungen zu Vö-
geln, Fledermäusen und Reptilien 
durchgeführt, deren Ergebnisse im 
Abschlussbericht zur artenschutz-
rechtlichen Prüfung beschrieben 
werden. Eine essentielle Bedeu-
tung für lokale Populationen als 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
oder Nahrungshabitat besteht 
aufgrund der geringen Größe, der 
Beschaffenheit der Habitatstruktu-
ren und der intensiven gärtneri-
schen Nutzung der Fläche nicht. 
Unter Berücksichtigung geeigneter 
Vermeidungs- und Ausgleichs-
maßnahmen ist mit keiner Beein-
trächtigung zu rechnen und Ver-
botstatbestände nach § 44 
BNatSchG können vermieden 
werden. 
 
Immissionsschutz: Kenntnis-
nahme 
 
Grundwasserschutz: Kenntnis-
nahme 
 
Bodenschutz: Kenntnisnahme 
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Grundwasserschutz 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Bodenschutz 
Es bestehen keine Bedenken. 
Bei der Durchführung eines Verfahrens nach § 13a BauGB gelten Eingriffe, die aufgrund der 
Aufstellung eines Bebauungsplans auf Flächen von weniger als 20.000 m² zu erwarten sind, 
als zulässig und bedürfen keiner Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung (§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 
 
Der Verzicht auf eine formelle Umweltprüfung im beschleunigten Verfahren nach § 13a entbin-
det die Gemeinde jedoch nicht von der Pflicht, die Belange des Bodenschutzes nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 BauGB sowie § 1a BauGB bei der Abwägung zu berücksichtigen. Die vorgesehene 
Nachverdichtung (Innenentwicklung vor Außenentwicklung) wird aus Sicht des Bodenschutzes 
ausdrücklich begrüßt! 
 
Es wird darum gebeten, die Inhalte des beiliegenden Merkblattes „Bodenschutz bei Baumaß-
nahmen“ in den Textteil zu übernehmen oder das Merkblatt beizulegen und nicht nur darauf zu 
verweisen. 
 
Altlasten und Schadensfälle 
Es bestehen keine Bedenken. 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Altlasten, 
altlastverdächtigen Flächen oder schädliche Bodenveränderungen bekannt. 
 
Kommunale Abwasserbeseitigung 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Gewässerbewirtschaftung 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Hochwasserschutz und Wasserbau 
Es bestehen keine Bedenken. 
 

 
Altlasten und Schadensfälle: 
Kenntnisnahme 
 
Kommunale Abwasserbeseiti-
gung: Kenntnisnahme 
 
Gewässerbewirtschaftung: 
Kenntnisnahme 
 
Hochwasserschutz und Was-
serbau: Kenntnisnahme 
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10. Deutsche Telekom Technik 

GmbH 
vom 10.09.2018 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netzeigentümer und 
Nutzungsberechtigte i.S.v. § 68 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauf-
tragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie 
alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stel-
lungnahmen abzugeben. Zu der o.g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom. Siehe Anlage 
 
Zur Versorgung der beiden Bauplätze mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom 
ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plange-
biets erforderlich. 
 
Eine Versorgung der beiden Bauplätze mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer 
Bauweise ist aus wirtschaftlichen Gründen nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten 
Erschließung sowie einer ausreichenden Planungssicherheit möglich. 
 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind daher geeignete und ausreichende Trassen für die Un-
terbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. 
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Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem 
Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Be-
ginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Tele-
kom Technik GmbH unter dem im Briefkopf genannten Adresse so früh wie möglich, mindes-
tens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
 
Wir bitten Sie weiterhin auch in Ihrer Ausschreibung ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass 
Telekom an der Ausschreibung nicht teilnimmt, jedoch bestrebt ist mit der Firma, die den Zu-
schlag erhalten hat, eigene Verhandlungen zu führen. 
 
Nach erfolgter Vergabe bitten wir Sie um Bekanntgabe der von Ihnen beauftragten Tiefbaufir-
ma. Zur Vereinfachung der Koordinierung ist Telekom bestrebt, die vor Ort eingesetzte Firma 
mit der Durchführung der notwendigen eigenen Arbeiten zu beauftragen. 
Rein vorsorglich und lediglich der guten Ordnung halber weisen wir darauf hin, dass unsere 
Verhandlungen mit der Firma erfolglos verlaufen-, von Ihrer Seite gemeinsam abgestimmte 
Bauzeitfenster zu Verlegung der Telekommunikationslinie, während der Erschließungsmaß-
nahme einzuplanen. Diese werden in den Koordinierungsgesprächen festzulegen sein. Die 
Bekanntgabe der beauftragten Tiefbaufirma möchten Sie bitte an die Absender genannte Ad-
resse richten. 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Tele-
kommunikationslinie vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z.B. im Falle von Stö-
rungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Ins-
besondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische 
Gehäuse soweit frei gehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahr-
zeugen angefahren werden können. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführung 
vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen 
Telekommunikationslinie der Telekom informieren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist 
zu beachten. 
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11. Syna GmbH 

vom 29.08.2018 
Für die Übersendung der oben genannten Unterlagen danken wir Ihnen und nehmen nachfol-
gend gerne dazu Stellung. 
 
Die Stromversorgung kann aus unseren bestehenden Anlagen sichergestellt werden. 
 
Innerhalb des Plangebiets befinden sich Stromanlagen. Für den Fall, dass es in diesem Zu-
sammenhang zu einer Änderung der bestehenden Kabel kommt. Bitten wir Sie, uns den Zeit-
punkt der Realisierung Ihrer Planung so früh wie möglich mitzuteilen, damit wir in der Lage 
sind, das Vorhaben rechtzeitig in unsere Dispositionen einzuordnen.  
 
Eine aktuelle Planauskunft finden Sie unter www.syna.de (→Alle Portale im Überblick → Zent-
rale Planauskunft). 

Kenntnisnahme. 

12. Regierungspräsidium Frei-
burg – Landesamt für Geo-
logie, Rohstoffe und Berg-
bau 
vom 03.09.2018 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A Allgemein 
 
Bebauungsplanverfahren „Stockrain II – 1. Änderung“, Gemarkung Unterbrüden, Ge-
meinde Auenwald, Rems-Murr-Kreis (TK 25: 7023 Murrhardt) 
 
 

 

http://www.syna.de/
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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 (1) BauGB 
 
Ihr Schreiben Az. 60-il / 614.14; 621.41 vom 07.08.2018 
 
Anhörungsfrist 11.09.2018 
 
B Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche Be-
lange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage der 
ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht 
überwunden werden können 
 
Keine 
 
2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstandes 
 
Keine 
 
3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
Geotechnik 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus er-
folgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgut-
achten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im Verant-
wortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise in 
den Bebauungsplan: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf der Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-
breitungsbereich von Gesteinen der Grabfeld-Formation (Gipskeuper). Diese werden von Löss-
lehm mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit verdeckt. 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wie-
derbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie ggf. mit lokalen Auf-
füllungen vorangegangener Nutzungen, die möglicherweise nicht zur Lastabtragung geeignet 
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sind, ist zu rechnen. 
 
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht 
auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. 
wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und 
im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versicherungsgutachten 
empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sowie ggf. 
von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der Errichtung technischer Versickerungs-
anlagen (z.B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Ab-
stand genommen werden. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten 
(z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkars-
tungsbedingter Fehlstellen wie z.B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieur-
büro empfohlen. 
 
Boden 
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vor-
zutragen. 
 
Mineralische Stoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken vorzubringen. 
 
Grundwasser 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb eines bestehenden oder geplanten Wasserschutzgebietes. Aus 
hydrogeologischer Sicht sind keine weiteren Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzutra-
gen. 
 
Bergbau 
 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen ist 
das Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen. 
 
Geotopschutz 
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Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht tan-
giert. 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des 
LGRB (http://lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse 
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abge-
rufen werden. 
 

13. Regierungspräsidium 
Stuttgart 
vom 05.09.2018 

Bebauungsplanverfahren „Stockrain II – 1. Änderung“ 
hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 1 BauGB 
Ihr Schreiben vom 07.08.2018 
Ihr Zeichen: 60-il 614.14; 621.41 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbehörde zu der o.g. Pla-
nung folgendermaßen Stellung: 
 
Aus raumordnerischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Planung. Die vorgesehene 
Nachverdichtung wird ausdrücklich begrüßt. 
 
Hinweis: 
Wir bitten künftig – soweit nicht bereits geschehen – um Beachtung des Erlasses zur Koordina-
tion in Bauleitplanverfahren vom 10.02.2017 mit jeweils aktuellem Formblatt  (abrufbar unter 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx)  

 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskatasters wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, dem 
Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Mehrfertigung davon – zusätzlich in 
digitalisierter Form – im Originalmaßstab zugehen zu lassen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereits geschehen und Formblatt 
mitgeschickt 

14. Stadt Backnang 
vom 29.08.2018 

A) Allgemeine Angaben 
      Gemeinde Auenwald 

 Flächennutzungsplan  

 Unterlagen zum Bebauungsplanverfahren „Stockrain II – 1. Änderung“ in Auenwald-

Unterbrüden  

 

http://lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx
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  Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan 

Fristablauf für die Stellungnahme am:  11.09.2018 
 
B) Stellungnahme 
      keine Äußerung 

 Fachliche Stellungnahme siehe Seite 2 

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht 
überwunden werden können 
 
1.1 Art der Vorgabe --- 
1.2 Rechtsgrundlage --- 
1.3 Möglichkeit der Überwindung (z.B. Ausnahme und Befreiung)  
 
2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren, mit An-
gaben des Sachstandes. 
 
3 Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert 
nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 
 
Bauverwaltungs- und Baurechtsamt: 
 
Mit den Baufensterns wird die derzeitige Pflanzgebotsfläche überplant bzw. überbaut. Es wird 
gebeten zu überprüfen, ob diese Fläche Bestandteil der ehemaligen Ausgleichsfläche war und 
daher gegebenenfalls an anderer Stelle für einen naturschutzrechtlichen Ausgleich zu sorgen 
wäre. 
 
Stadtplanungsamt: 
 
Der vorgesehene Geltungsbereich ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan (FNP) der ver-
einbarten Verwaltungsgemeinschaft (vVG) Backnang als Grünfläche mit den Funktionszuwei-
sungen „Parkanlagen“ und „Spielplatz“ dargestellt. Sie ist Bestandteil eines Grünzugs, der 
Richtung Südwesten bis ins Tal des Brüdenbachs und nördlich der Straße Im Stockrain in die 
freie Landschaft bzw. in die geplante Wohnbaufläche 4-12 (Holzbachäcker VIII) weiterführt. Die 
im Entwurf des Bebauungsplans (B-Plan) vorgesehene Festsetzung als allgemeines Wohnge-
biet gemäß § 4 BauNVO ist somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB nicht aus dem FNP entwickelt. Der 
FNP wird gemäß § 13a, Abs. 2, Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst. 
 
Es wird angeregt, dass der öffentliche Zugang zum Grünzug aus den umliegenden Wohngebie-
ten auch nach der Ausweisung weiterer Bauplätze weiterhin möglich ist. Dies ist den uns vor-
liegenden Unterlagen (verkleinerte Planzeichnung, Kurzfassung der Begründung, auf der Inter-
net-Seite der Gemeinde Auenwald verfügbarer Aufstellungsbeschluss vom 02.08.2018) nicht 
eindeutig zu entnehmen bzw. nicht thematisiert.  
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Ergänzend bitten wir darum, die derzeitige Planungssituation in der Begründung vollziehbar 
darzustellen. 
 
Stadtwerke: 
 
Die Versorgungsleitungen Gas der SwBK liegen in den Straßen „Im Stockrain“ und „Lugstraße“ 
vor. Die Versorgung des geplanten Baugebiets „Stockrain II – 1. Änderung“ mit Erdgas ist mög-
lich. 
 
Rechts- und Ordnungsamt: 
 
Weitergehende verkehrsrechtliche Bedenken bestehen derzeit nicht. 
 
Es wird jedoch angeregt, die im Plan als Verkehrsfläche besondere Zweckbestimmung ge-
kennzeichnete Zuwege zum Grundstück breiter auszugestalten. 
 

 
 
 

 



Seite 23 von 36 

 

15. Abfallwirtschaft Rems-Murr 
AöR 
vom 10.09.2018 

Mit dem Schreiben vom 07.08.2018 haben Sie die AWRM um eine Stellungnahme zum Be-
bauungsplanverfahren „Stockrain II – 1. Änderung“, Gemeinde Auenwald bis zum 11.09.2018 
gebeten. 
 
Hierzu nehmen wir wie folgt Stellung: 

1. Die Wohnhäuser sind über die Lugstraße aus erreichbar. Anhand des Lageplanes so-
wie des Schnittes ist zu entnehmen, dass das Haus mit der Nr. 1 nicht direkt an der 
Straße errichtet wird. Zudem weist das Gelände ein Gefälle aus, welches durch eine 
Stützmauer unterbrochen wird. Das Abstellen der 2-Rad-Gefäße ist direkt an dem 
Wohnhaus nicht möglich. 

2. Wir gehen davon aus, dass die Behälter in der Nähe der Garage abgestellt und für die 
Müllentsorgung bereitgestellt werden. Da in diesem Bereich kein Gefälle vorliegt, ent-
spricht dies auch der DGUV Regel 114-601. 

 
Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen teile ich Ihnen mit, dass unter Berücksichtigung der 
o.g. Punkte keine Einwände zum Bebauungsplanverfahren zum Baugebiet „Stockrain II – 1. 
Änderung“ in der Gemeinde Auenwald bestehen. 
 

 

16. Privat R.W. 
vom 29.08.2018 

 
Nach Einsicht in die Planunterlagen zum Bebauungsplan "Stockrain II - 1. Änderung" (Auf-
stellungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit) nehme ich wie folgt Stellung:  
 
1. Die in diesem Bebauungsplan ausgewiesenen zwei Bauplätze waren ursprünglich bereits 
vor ca. 8 Jahren Bestandteil bei der Aufstellung des Bebauungsplanes "Lugstraße" in Unter-
brüden.  
 
2. Aufgrund des Widerspruchs der UWA Fraktion und anderer Gemeinderäte wurden diese 
beiden Bauplätze aus dem Bebauungsplan Lugstraße wieder herausgenommen, weil sie 
in einer Frischluft Schneise liegen, die von oberhalb des Baugebiets Stockrain II beginnt und 
sich in einer Klinge bis nach unten ins Tal fortsetzt. Es ist zwingend geboten, eine solche 
Frischluft Schneise von Bebauung freizuhalten.  
 
3. Ursprünglich war sogar aufgrund der Ergebnisse und kartografischen Darstellung des Kli-
magutachtens (Planungsbüro Heitzmann 1985) vorgesehen, die obersten vier Bauplätze zu 
streichen, damit die Kalt- bzw. Frischluft weitgehend ungehindert nach unten abfließen kann.  
 
4. Daraufhin gab es einen Kompromiss mit dem Ergebnis, dass nur die beiden obersten Bau-
plätze des Baugebiets Lugstraße gestrichen wurden, weil diese regelrecht einen Riegel bilden, 
der den Abfluss der Kaltluft am stärksten behindert.  
 
5. Wenn jetzt die Bauverwaltung einen neuen Bebauungsplan "Stockrain II -1. Änderung" vor-
legt und vom Gemeinderat einen Aufstellungsbeschluss beschließen lässt, in dem nur diese 
beiden damals gestrichenen Bauplätze als neues Baugebiet "Stockrain II-1. Änderung" enthal-

 
Zur Beurteilung des Durchlüf-
tungs- und Abkühlungsvorgangs 
innerhalb des Plangebiets wurde 
am 05.07.2019 ein Kaltrauchver-
such durchgeführt. Dieses Verfah-
ren wird unter anderem auch von 
der Stadt Stuttgart zur Überprü-
fung von Kaltluftflüssen für die 
Stadtplanung angewandt. Das 
Verfahren hat nichts mit der Größe 
des Siedlungsgebiets zu tun. Ein 
Kaltluftabfluss über die Streuobst-
wiesen innerhalb des Geltungsbe-
reichs konnte nicht festgestellt 
werden. Der Abfluss erfolgte in 
erster Linie über die Straße „Im 
Stockrain“ und die Lugstraße. Von 
einer Unterbrechung des Kaltluft-
stroms durch die Neubebauung 
kann nicht ausgegangen werden, 
da die nördlich gelegenen Kaltluft-
produktionsflächen so mächtig 
sind, dass die bestehenden Wohn-
flächen weiterhin ausreichend mit 



Seite 24 von 36 

 

ten sind, so ist das nicht akzeptabel. Sie würden für die weiter unten wohnenden Menschen 
eine gesundheitsbeeinträchtigende Wirkung haben. Angesichts des Klimawandels mit immer 
mehr Hitzeperioden ist es in zunehmendem Maße das Gebot einer gesunden Bebauungspla-
nung Frischluftschneisen freizuhalten.  
 
6. Eine Umgehung dieser Fakten durch den Hinweis auf "das beschleunigte Verfahren nach § 
13 a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung" ist m.E. unzulässig. Es ist insofern un-
wirksam, als diese Umweltprüfung bereits stattgefunden hat und aufgrund dieser Prüfung be-
reits bei der Aufstellung des Bebauungsplanes "Lugstraße" vor ca. 8 Jahren zum Streichen 
eben dieser beiden Bauplätze geführt hat.  
 
Es wird darum gebeten, den Gemeinderat über diese Einwände zu informieren und diesen 
Bebauungsplan nicht weiter zu verfolgen. Stattdessen wäre es sinnvoller, die vielen z.T. bereits 
vor mehr als 30 Jahren voll erschlossenen Baugrundstücke endlich zu bebauen, wenn es pri-
mär darum geht neuen Wohnraum zu schaffen und nicht nur zu glauben, die Verschuldung der 
Gemeinde durch neue Baugebiete verringern zu können. 
 
Um schriftliche Bestätigung des Eingangs dieses Schreibens wird gebeten, Zeitgleich erfolgte 
die Übermittlung per Mail. 

Frisch- und Kaltluft versorgt wer-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingang der Stellungnahme am 
25.09.2018 schriftlich bestätigt. 

17. Privat G.S. 
vom 10.09.2018 

 
 WIDERSPRUCH - Bedenken und Anregungen zum Bebauungsplanentwurf „Stockrain II 
– 1. Änderung bis 11.09.2018  
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
 
fristgemäß lege ich WIDERSPRUCH gegen den o.g. geplanten Bebauungsplanentwurf ein.  
 
Wie Sie sicher wissen, hat der Gemeinderat zum Bebauungsplan „Lugstraße“ dem Kompro-
missvorschlag der UWA (GR Dr.Weiss, A.Sälzle, M.Bässler, F.Strohmaier, G.Seiter) mehrheit-
lich zugestimmt, auf die oberen 2 Bauplätze zu verzichten. Grund war die schon im Bbp Stock-
rain I festgeschriebene Freizone wegen der Kaltluftschneise. Dem Bebauungsplan Lugstraße 
wurde so zugestimmt (m.E. einstimmig).  
 

1. Im Textteil (13.6.2018) wird auf diesen Aspekt zum Klimaschutz nicht eingegangen. 
Bebauungsplaner A.Weber Ing.büro – Gemeinderat und 1. Stellvertretender BM - 
müsste dies eigentlich dringend beachten, da er den Kompromiss mitgetragen hat! 
Somit sind die Belange des Umweltschutzes (§1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) nicht berücksich-
tigt.  

2. Im Textteil steht „ Aufgrund vermehrter Nachfrage nach Bauplätzen in allen Ortsteilen 

 
Zu 1.: Zur Beurteilung des Durch-
lüftungs- und Abkühlungsvorgangs 
innerhalb des Plangebiets wurde 
am 05.07.2019 ein Kaltrauchver-
such durchgeführt. Dieses Verfah-
ren wird unter anderem auch von 
der Stadt Stuttgart zur Überprü-
fung von Kaltluftflüssen für die 
Stadtplanung angewandt. Das 
Verfahren hat nichts mit der Größe 
des Siedlungsgebiets zu tun. Ein 
Kaltluftabfluss über die Streuobst-
wiesen innerhalb des Geltungsbe-
reichs konnte nicht festgestellt 
werden. Der Abfluss erfolgte in 
erster Linie über die Straße „Im 
Stockrain“ und die Lugstraße. Von 
einer Unterbrechung des Kaltluft-
stroms durch die Neubebauung 
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Auenwalds, ist die Bereitstellung von weiteren Wohnbauflächen erforderlich“. Nach 
dem gültigen Vermeidungsgebot können diese zwei geplanten Bauplätze ( 2 WE) oh-
ne weiteres auf dem ehemaligen Raiba-Gelände - Bereich Lippoldsweiler/Hohnweiler 
umgesetzt werden (vgl. Vorentwurf Bebauungsplan „Altenberg I – 2. Änderung im Orts-
teil Lippoldsweiler“ (DS14/2013) vom 18.3.2013 ( WE-Schätzung: ca 30 WE)  

 
Aus oben genannten Gründen ist dem Bebauungsplan „Stockrain II – 1. Änderung“ zu 
widersprechen und nach 2. im Bbpl. „Altenberg I – 2. Änderung“ umzusetzen.  
 
Ich bitte um eine schriftliche Stellungnahme, die auch mit dem Kommunalamt des Rems-Murr-
Kreises bzw. RP Stuttgart abgestimmt werden soll. 
 
Anlage: Skizze Kaltluftschneise Strockrain/Lugstraße 
 

 

kann nicht ausgegangen werden, 
da die nördlich gelegenen Kaltluft-
produktionsflächen so mächtig 
sind, dass die bestehenden Wohn-
flächen weiterhin ausreichend mit 
Frisch- und Kaltluft versorgt wer-
den. 

18. Private Stellungnahmen 
vom Eingang 10.09.2018 

Übergabestätigung 
Hiermit bestätigen die Unterzeichner die Übergabe und fristgerechte Einreichung der Wider-
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sprüche von 61 widersprechenden Personen betreffend die geplante Änderung des Bebau-
ungsplans „Stockrain II – 1. Änderung“ (Aufstellungsbeschluss vom 23.07.18) an die Gemein-
deverwaltung der Gemeinde Auenwald. 
 
Anlagen: Brief an den Gemeinderat mit Begründungen 
Stellungnahme BUND Hr. Block vom 19.08.18 
 
Unterzeichneter Widerspruch von 61 Personen 
9x Widersprüche direkte Anwohner: 
 

Widerspruch gegen die geplante Änderung des Bebauungsplan „Stockrain II – 1. Ände-
rung“ (Aufstellungsbeschluss vom 23.07.18) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Ich / Wir widersprechen hiermit fristgerecht der geplanten Änderung am Bebauungsplan 
„Stockrain II – 1. Änderung“ (Aufstellungsbeschluss vom 23.07.18). Als Anwohner bin ich 
/ sind wir unmittelbar von der geplanten Änderung betroffen. Die Begründung meines / 
unseres Widerspruchs entnehmen Sie bitte den beigefügtem Schreiben an den Gemein-
derat mit Unterschriftenliste und Bildnachweisen (Betreff: Aufstellungsbeschluss Bebau-
ungsplan und Bauvorschriften „Stockrain II – 1. Änderung“ vom 23.07.18) sowie der Stel-
lungnahme des LNV und des BUND. 
 
Des Weiteren begründet sich unser Widerspruch auf den im Zusammenhang mit unserem 
Grundstückkaufvertrag sich ergebenden Vertrauensschaden gem. § 39 BauGB. Im Ver-
trauen auf den damaligen und aktuell gültigen Flächennutzungsplan und Bebauungsplan 
Stockrain II, der für das besagte Gebiet angrenzend an unseren Bauplatz die Unbebau-
barkeit durch das Erhalten und Anpflanzen einer Obstbaumwiese vorgibt, haben wir uns 
für diesen Bauplatz entschieden. Durch die geplanten Bauplätze wird unsere Immobilie im 
Verkehrswert sehr deutlich herabgesetzt und wir werden ggfs. gem. § 39 BauGB entspre-
chende rechtliche Schritte einleiten. 
 
Aus o.g. Gründen fordern wir Sie hiermit auf, die Entscheidung noch einmal zu überprü-
fen und die Änderung am Bebauungsplan nicht vorzunehmen. 
 

52x Widersprüche: 
 

Ich / Wir widersprechen hiermit fristgerecht der geplanten Änderung am Bebauungsplan 
„Stockrain II – 1. Änderung“ (Aufstellungsbeschluss vom 23.07.18). Als Anwohner bin ich 
/ sind wir unmittelbar von der geplanten Änderung betroffen. Die Begründung meines / 
unseres Widerspruchs entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Schreiben an den Gemein-
derat mit Unterschriftenliste und Bildnachweisen (Betreff: Aufstellungsbeschluss Bebau-
ungsplan und Bauvorschriften „Stockrain II – 1. Änderung“ vom 23.07.18) sowie der Stel-
lungnahme des LNV und des BUND. 

Zu 1: Im Rahmen der Planung 
wurde eine Eingriffs-/ Ausgleichs-
bilanzierung für den B-Plan 
„Stockrain II – 1. Änderung“ 
durchgeführt. Hierbei wurde die 
bestehende Pflanzbindung aus 
dem derzeit rechtskräftigen B-Plan 
berücksichtigt und ist in die Bilan-
zierung mit eingeflossen. Zum 
Ausgleich des entstehenden 
Kompensationsdefizit wurde eine 
vorgezogene externe Ausgleichs-
maßnahme der Gemeinde heran-
gezogen. 
 
Zu 2: Für den Geltungsbereich 
und die nähere Umgebung wurde 
eine Analyse der Habitatstrukturen 
durchgeführt, um eine Einschät-
zung möglicher artenschutzrechtli-
cher Konflikte zu erhalten. Das 
Gebiet wurde in erster Linie für 
Vögel und Fledermäuse als ge-
eignet bewertet. Im Jahr 2019 
wurden weitere vertiefte Untersu-
chungen zu Vögeln, Fledermäu-
sen und Reptilien durchgeführt, 
deren Ergebnisse im Abschluss-
bericht zur artenschutzrechtlichen 
Prüfung beschrieben werden. 
Außer der Kohlmeise wurde kein 
Brutvogel innerhalb des Geltungs-
bereichs festgestellt. Das Plange-
biet ist aufgrund seiner geringen 
Größe und der starken Beeinflus-
sung durch die übergreifende 
Nutzung der umgebenden Haus-
gärten als Nahrungshabitat von 
untergeordneter Bedeutung. Es 
wurde nur eine geringe Fleder-
mausaktivität im Geltungsbereich 
festgestellt. Zwerg- und Rauhaut-
fledermaus nutzen hauptsächlich 
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Des Weiteren fordern wir Sie hiermit auf, die Entscheidung noch einmal zu überprüfen 
und die Änderung am Bebauungsplan nicht vorzunehmen. 
 
 

An den Gemeinderat der Gemeinde Auenwald 
 
Betreff: Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan und Bauvorschriften „Stockrain II – 1. Ände-
rung“ vom 23.07.18 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie im Mitteilungsblatt Nr. 31 vom 02.08.18 öffentlich bekanntgemacht haben Sie die Aufstel-
lung des o.g. Bebauungsplanes mit weiteren Bauplätzen gebilligt. Aus diesem Grund möchten 
die hier unterzeichneten Bürger aus Auenwald zu der geplanten Änderung des Bebauungspla-
nes wie folgt Stellung nehmen: 
 
1.) bestehender Bebauungsplan Stockrain / Flächennutzungsplan: 
 
Die geplanten Bauplätze liegen im Bereich der einzigen innerörtlichen noch verbliebenen 
Streuobstwiesen in Unterbrüden und der maßgebende Flächennutzungsplan und Bebauungs-
plan schützt dieses Gebiet ausdrücklich durch die Pflanzbindung „Erhaltung und Anpflanzung 
einer Obstbaumwiese“. D.h. die bestehenden Bäume müssen erhalten bleiben. Wir gehen da-
von aus, dass es sich hierbei im Rahmen der Grünordnungsplanung (Naturschutzrechtliche 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung) um einen wesentlichen Teil des naturschutzrechtlichen Aus-
gleichs für das Baugebiet „Stockrain II“ !! handelt, welcher nun nicht über § 13a BauGB (Ver-
zicht auf Umweltprüfung) aufgeschoben werden kann! 
 
2.) Flora und Fauna: 
 
Auf Grund des alten Obstbäume und der damit verbundenen Flora und Fauna ist das Gebiet 
von hoher naturschutzfachlicher Bedeutung und stellt einen unserer wertvollsten Naturschätze 
dar, der auch für weitere Generationen erhalten blieben sollte. Man trifft dort auf viele gem. § 
44 Bundesnaturschutzgesetz größtenteils streng geschützte Tiere wie Fledermaus, Grün-
specht, Turmfalke, Bussard, Ringeltaube, Goldammer, Star, Mauereidechse etc. (s. z.B. Foto-
nachweis Baby-Eidechse vom 09.08.18 anbei). Des Weiteren sind die Obstbäume auf den 
geplanten Bauplatzgebieten sehr wahrscheinlich Teil einer Luft-Leitlinie für Fledermäuse auf 
Ihrem Flug von den Feldern in die grüne Lunge. Auf Grund der vorkommenden Arten ist die 
artenschutzrechtliche Prüfung unumgänglich. Die Vegetation der Wiesen und Bäume bietet zu 
dem die Lebensgrundlage für eine Vielzahl von Insekten, deren Produktion bekanntlich in den 
letzten Jahren um erschreckende 60% gesunken ist. 
 
3.) Natürliche Klimaregulierung 

die im Norden angrenzenden Gär-
ten zur Jagd und stoßen nur teil-
weise in den Geltungsbereich vor. 
Generell sind die beiden Baum-
höhlen in dem Geltungsbereich 
wenig geeignet, da die Aushöh-
lung kaum nach oben ausgeprägt 
ist. Zudem kann die Witterung gut 
in die Höhlensysteme eindringen.  
Trotz intensiver Nachsuche wur-
den keine Reptilien festgestellt. 
Insgesamt ist dem Geltungsbe-
reich lediglich eine geringe Eig-
nung als Habitat für Reptilien zu-
zusprechen. Es ist jedoch nicht 
auszuschließen, dass streng und 
besonders geschützte Eidechsen, 
insbesondere Jungtiere, aus dem 
Umfeld einwandern und kurzzeitig 
Strukturen innerhalb des Gel-
tungsbereichs nutzen. Unter Be-
rücksichtigung geeigneter Vermei-
dungs- und Ausgleichsmaßnah-
men ist mit keiner Beeinträchti-
gung zu rechnen und Verbotstat-
bestände nach § 44 BNatSchG 
können vermieden werden. 
 
 
Zu 3.: Zur Beurteilung des Durch-
lüftungs- und Abkühlungsvorgangs 
innerhalb des Plangebiets wurde 
am 05.07.2019 ein Kaltrauchver-
such durchgeführt. Dieses Verfah-
ren wird unter anderem auch von 
der Stadt Stuttgart zur Überprü-
fung von Kaltluftflüssen für die 
Stadtplanung angewandt. Das 
Verfahren hat nichts mit der Größe 
des Siedlungsgebiets zu tun. Ein 
Kaltluftabfluss über die Streuobst-
wiesen innerhalb des Geltungsbe-
reichs konnte nicht festgestellt 
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Wir leben in einer Zeit zunehmender Erwärmung, wie uns auch die jetzt seit Wochen anhalten-
de Hitzewelle immer wieder schweißtreibend bestätigt. Die im gültigen Bebauungsplan ge-
schützte Obstwiese wirkt hier für uns wie eine „grüne Lunge“. Wie ein Schlauch zieht sich diese 
Kaltluftschneise von unten nach oben, mitten durch unsere Siedlung und sorgt somit gerade 
jetzt im Hochsommer für die so wichtige und wohltuende Abkühlung durch nächtlichen Frisch-
lufteintrag aus den obenliegenden Feldern in unsere Häuser. Mit der geplanten Bebauung wirkt 
sich dies nicht nur auf die beiden neuen Bauplätze aus, vielmehr kann der südwestlich weiter-
verlaufende Grünzug auf Flurstück 1043/1 diese wichtige Funktion dann auch nicht mehr erfül-
len, weil die Kaltluft wegen der Bebauung dort schon gar nicht mehr ankommt. Durch den ge-
planten Zubau dieser Schneise würde diese natürliche Klimatisierung quasi „erdrosselt“!  
 
Als Hauptorgan unserer Gemeinde und politische Vertretung der Bürger von Auenwald bitten 
wir Sie von Herzen aus den o.g. Gründen vom Zubau unserer „grünen Lunge“ abzusehen und 
die geplante Änderung des Bebauungsplanes „Stockrain II“ entschieden abzulehnen. 
 
Wir appellieren an ihre Verantwortung, zum Wohle unserer Generation und unserer Kinder hier 
aktiv Klimapolitik und Naturschutz zu betreiben und widersprechen der geplanten Änderung 
des Bebauungsplanes Stockrain II. 
 
Sie haben es in der Hand! Bitte geben Sie dem Gemeindewohl der ortsansässigen Bevölke-
rung oberste Priorität und entscheiden Sie nachhaltig für nachfolgende Generationen und un-
sere Natur! 
 
Mit hochsommerlichen Grüßen aus Unterbrüden 
 
Ihre Bürgerinnen und Bürger 
 

werden. Der Abfluss erfolgte in 
erster Linie über die Straße „Im 
Stockrain“ und die Lugstraße. Von 
einer Unterbrechung des Kaltluft-
stroms durch die Neubebauung 
kann nicht ausgegangen werden, 
da die nördlich gelegenen Kaltluft-
produktionsflächen so mächtig 
sind, dass die bestehenden Wohn-
flächen weiterhin ausreichend mit 
Frisch- und Kaltluft versorgt wer-
den. 
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An die Damen und Herren des Gemeinderates 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger des Gemeinderates, 
 
ergänzend zu unserem offiziellen Widerspruchsschreiben an die Gemeindeverwaltung wenden 
wir uns hiermit nochmals persönlich an Sie, als unsere wichtigsten politischen Vertreter. 
 
Zu den bereits in unserem Widerspruch angeführten Gründen wollen wir Sie hiermit vertiefend 
über weitere Details informieren: 
1.) Versprechen von BM Friedrich an die Anwohner im Stockrain: 
 
Den anwohnenden Mitbürgern aus dem Stockrain, die größtenteils seit 20 Jahren hier leben, 
wurde zum Zeitpunkt des Grundstückskaufes seitens BM Friedrich mehrfach mündlich ver-
sprochen, dass die an die gekauften Grundstücke angrenzende Grünfläche dauerhaft unbe-
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baubar bleibt. Es würde sich um eine essentiell wichtige Kaltluftschneise und ein naturschutz-
rechtliches Ausgleichsgebiet für den BP Stockrain II handeln. Im Vertrauen auf dieses Verspre-
chen haben sich die Anwohner letztlich für diese Bauplätze mit angrenzender unverbaubarer 
Grünfläche entschieden. Dass dieses Versprechen jetzt durch die geplante Änderung des BP 
gebrochen werden soll, schockiert die Anwohner zutiefst und unterminiert das Vertrauen in die 
Führung und Zusagen seitens der Gemeinde erheblich. 
 
2.) Bebauungsgebiet Lugstraße: 
 
Auch die Anwohner aus der Lugstraße haben sich im Vertrauen auf die Unbebaubarkeit der 
angrenzenden Grünfläche für diese Bauplätze entschieden. Dieses Vertrauen wurde nicht zu-
letzt auch dadurch gestärkt, dass in mehrere Bauplätze ein Stück der angrenzenden Grünflä-
che integriert wurde, welche jedoch gemäß aktuellem BP Stockrain II dauerhaft Streuobstwiese 
und damit unbebaut bleiben muss. 
 
3.) Absage an kaufwillige Anwohner: 
 
Einige Anwohner aus der Lugstraße und dem Stockrain haben bis in die jüngste Vergangenheit 
mehrfach versucht, Grünfläche aus der Ausgleichsfläche zuzukaufen und haben ihren diesbe-
züglichen Wunsch an unseren Hr. Bürgermeister Ostfalk gerichtet. Dieses Ersuchen wurde 
jedoch bis noch vor kurzem stets abgelehnt mit der Begründung, es handelt sich um unverkäuf-
liches Land, welches dauerhaft grüne Ausgleichsfläche bleiben muss. Die jetzt angestrebte 
180-Grad-Kehrtwendung mit der geplanten Bebauung verstört die Anwohner sehr und hinter-
lässt einen sehr bitteren Nachgeschmack. 
 
4.) Minderung des Lebensqualität: 
 
Das geplante Vorhaben würde teilweise zu einer extremen Verdichtung der Bebauung führen 
und damit die Lebensqualität der direkt betroffenen Anwohner stark beeinträchtigen. Zudem 
würde auch der Verkehrswert der bestehenden Immobilien nicht unerheblich geschmälert, was 
rechtlich zu prüfen wäre. Wir bitten Sie, machen Sie sich persönlich vor Ort ein Bild vom Ist-
Zustand und den negativen Auswirkungen der aktuellen Planung! 
 
Aus den o.g. Gründen appellieren wir herzlichst an die Integrität und Kontinuität unserer Ge-
meindeführung und hoffen sehr, dass Sie als Gemeinderat das einst seitens der Gemeindefüh-
rung gegebene Wort halten und weiter zu den gemachten Zusagen stehen. Das Vertrauen in 
ein Versprechen muss trotz personellem Wechsel in der Gemeindeverwaltung gegeben sein! 
 
An Sie als unsere politische Vertreter haben wir daher folgende Anliegen: 
 
1.) Bitte sehen Sie zum Wohle der direkten Anwohner von einer Änderung des Bebauungspla-
nes ab und stimmen Sie dem geplanten Satzungsbeschluss hierzu nicht zu! 
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2.) Wir bitten Sie um Überprüfung, ob auch den direkten Anwohnern aus dem Stockrain ein 
Flächenzukauf aus der Grünfläche ermöglicht werden kann, wie es auch bei den Anwohnern 
aus der Lugstraße durchgeführt wurde. Falls dies nicht möglich sein sollte, so bitten wir um 
Darlegung der Gründe hierfür. 
 
3.) Wir bitten Sie um Beantragung eines „rundes Tisches“, an dem auch die Vertreter der An-
wohner zu Gehör kommen können. Gemeinsam mit Ihnen, so sind wir uns sicher, können wir 
zu einer einvernehmlichen, für alle Seiten tragbaren Lösung kommen! 
 
Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 
 
Ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
die direkten Anlieger an die Grünfläche 
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